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 Veröffentlicht am 16.01.1980

Norm

EO §278

EO §280 Abs1

Rechtssatz

Wohl hat der Vollstrecker beim Freihandverkauf den Käufer auszuwählen der den höchsten Preis bietet (und ihn auch

bezahlen kann), er hat an sich auch nicht danach zu forschen, ob der Bieter über die notwendige Barschaft verfügt, um

den Kaufpreis nach Zustandekommen des Kaufes sofort zu bezahlen; wenn ihm aber bereits bekannt ist, daß ein

Bieter kein Bargeld bei sich hat und daher den Kaufpreis nach Kaufabschluß nicht sofort erlegen kann, dann liegt in

der Nichtzulassung eines (weiteren) Anbotes dieses Kau>nteressenten keine die Aufhebung des Freihandverkaufes

rechtfertigende grobe Verletzung von Verfahrensvorschriften.
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